
Peter Schubart: Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 

in Mannheim entscheidet 

Widerrechtlicher Einbau von Kunststoffenstern in ein Kulturdenkmal 
in Heidelberg 
Urteil vom 23. Juli 1990, Az. 1 S 2998/89 

Über ein wichtiges Urteil des Verwaltungsgerichtshofes 
(VGH) in Mannheim zum ungenehmigten Einbau von 
einflügeligen Kunststoffenstem in ein Heidelberger 
Mehrfamilienhaus von 1910 ist zu berichten. 

Es ist dies das zweite, im Ergebnis für die denkmalpfle- 
gerische Arbeit positive Fenster-Urteil, das die Stadt 
Heidelberg in den letzten Jahren dank konsequenter 
Verfolgung rechtswidriger Maßnahmen an Kulturdenk- 
malen erreicht hat (s. auch Nachrichtenblatt 3/1984, S. 
117). 

Zum Tatbestand: 

Das Eckhaus in Heidelberg, 1910 erbaut vom Mannhei- 
mer Architekten Karch, hatte bis 1987 noch am gesam- 
ten Gebäude die originalen Holzfenster mit zweiflügeli- 
ger Teilung, mit Oberlicht und profiliertem Kämpfer. 
Das südlich anschließende Nachbarhaus wurde vom 
gleichen Architekten in analoger Architektur der Über- 
gangszeit vom Historismus zum Jugendstil erbaut, die 
weitere Nachbarschaft ist durch ähnliche zeittypische 
Bauten geprägt. 

Nach Beurteilung der Denkmalschutzbehörden besteht 
an der Erhaltung der Gebäude aus künstlerischen und 
heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Inter- 
esse. 

1987 wurden im 1. Obergeschoß vom Eigentümer zehn 
der ursprünglichen Holzfenster mit ihren zwei Flügeln 
und profiliertem Kämpfer durch einflügelige Kunst- 
stoffenster mit glattem Kämpfer ersetzt, ohne vorherige 
Einschaltung der Denkmalschutzbehörden. Die Stadt 
ordnete daraufhin im Einvernehmen mit dem Landes- 
denkmalamt u. a. an, diese Fenster wieder zu entfernen 
und Fenster einzubauen, die den Originalfenstem in 
Form, Farbe und Material entsprechen. Hiergegen ha- 
ben die Eigentümer Widerspruch eingelegt, der von der 
höheren Denkmalschutzbehörde zurückgewiesen wur- 
de. 

Auch die Anfechtungsklage beim Verwaltungsgericht 
Karlsruhe wurde nach Anhörung eines Sachverständi- 
gen mit ausführlicher Begründung abgewiesen. Hierge- 
gen haben die Kläger Berufung beim Verwaltungsge- 
richtshof in Mannheim eingelegt, mit folgender Begrün- 
dung: 

„Dem Gebäude komme weder heimatgeschichtliche 
noch künstlerische Bedeutung zu. Es habe keinerlei Sel- 
tenheitswert. Jedenfalls beeinträchtige der Einbau von 
Kunststoffenstem nicht sein äußeres Erscheinungsbild. 
Eine schlichte Substanzveränderung sei nur bei einge- 
tragenen Kulturdenkmalen genehmigungspflichtig. Der 
Unterschied von Kunststoffenstem zu Holzfenstern sei 
für den Durchschnittsbetrachter nicht wahrnehmbar. 

Die angeordnete Maßnahme sei unverhältnismäßig und 
den Klägern auch deshalb unzumutbar, weil ihnen bei 
Einbau der Kunststoffenster die Denkmaleigenschaft 
des Gebäudes unbekannt gewesen sei. Die Aufnahme 
des Gebäudes in eine Denkmalliste sei ihnen entgegen 
der einschlägigen Verwaltungsvorschrift nicht mitge- 
teilt worden. Sie hätten deshalb darauf vertrauen dür- 
fen, daß das Gebäude kein Kulturdenkmal sei. Diesen 
Umstand habe die Behörde bei der Ausübung ihres 
Ermessens nicht berücksichtigt. Auch den Kosten der 
angeordneten Maßnahmen habe sie keine Bedeutung 
zugemessen. Rechtmäßig wäre allein die Anordnung, 
nachträglich Schwindelsprossen anzubringen." 

Zu den Entscheidungsgründen: 

Der VGH weist die Berufung zurück. 

Das Gebäude sei ein schutzwürdiges Kulturdenkmal 
(1). 
Durch den bereits vorgenommenen und künftig beab- 
sichtigten Austausch der Holzfenster gegen Kunst- 
stoffenster wurde es in seinem Erscheinungsbild beein- 
trächtigt, weshalb die Genehmigung der Denkmal- 
schutzbehörde erforderlich sei (2). 

Die von der Stadt verfügte Maßnahme diene dem 
Schutz und der Pflege des Kulturdenkmals und sei frei 
von Ermessensfehlern (3). 

Zu I.): 

Der VHG führt zunächst an, daß das fragliche Gebäu- 
de ein Kulturdenkmal ist, an dessen Erhaltung aus 
künstlerischen und heimatgeschichtlichen Gründen ein 
öffentliches Interesse besteht {§ 2 Abs. 1 DSchG). Er 
stellt fest, daß das Gebäude in künstlerischer Hinsicht 

.. alles andere als alltäglich ..sei, „in seiner äuße- 
ren Gestalt... mit dem südlich angrenzenden Doppel- 
haus eine architektonische und stilistische Einheit" 
bilde mit einer markanten Gliederung der Baumassen. 
Die Gestaltung baulicher Details belege, daß es sich 
um ein charaktervolles und architektonisch durchaus 
nicht anspruchsloses Bauwerk handele. Im ganzen sei 
das Gebäude von besonderer ästhetischer und gestalte- 
rischer Qualität, weshalb es aus künstlerischen Grün- 
den denkmalfähig sei. 

Nach Auffassung des Gerichtes ist auch die Einstufung 
des Gebäudes als Kulturdenkmal aus heimatgeschicht- 
lichen Gründen gerechtfertigt. Es dokumentiere zusam- 
men mit weiteren stilverwandten Gebäuden im Kreu- 
zungsbereich der Straßen ... in charakteristischer Wei- 
se die städtebauliche Situation der Stadt Heidelberg um 
die Jahrhundertwende. Mit der Weststadt sei ein großes 
Bauensemble entstanden, wie es sich in dieser Form in 
der Bundesrepublik nur noch an wenigen Stellen erhal- 
ten habe. Diese stadtgeschichtlich bemerkenswerte Ent- 
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Wicklung werde durch das Gebäude der Kläger bei- 
spielhaft sichtbar gemacht. 

Der Senat bejaht das öffentliche Interesse an der Erhal- 
tung des Kulturdenkmals und zweifelt nicht daran, 
„daß die Denkmalfähigkeit des Gebäudes der Kläger 
und die Notwendigkeit seiner Erhaltung in das Be- 
wußtsein der Bevölkerung, jedenfalls eines breiten 
Kreises von Sachverständigen, eingegangen ist.. 

Seine Bedeutung als Kulturdenkmal lasse sich durch 
den Einwand der Kläger, daß sich in der Umgebung 
weitere bemerkenswerte Bauwerke aus derselben Zeit 
fänden, nicht beiseite schieben. Er führt weiter aus: 

„Der Seltenheitswert eines Kulturdenkmals ist nur ei- 
ner von mehreren denkmalpflegerischen Belangen, die 
bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen sind. 
Das Merkmal der Seltenheit kann in erster Linie zur 
Begründung des öffentlichen Erhaltungsinteresses die- 
nen. Es wäre indessen gründlich mißverstanden, wenn 
es dazu herhalten sollte, den Denkmalschutz und die 
Denkmalpflege auf die Erhaltung lauter letzter Exem- 
plare zu beschränken. Von untergeordnetem Gewicht 
ist dieses Kriterium regelmäßig dann, wenn der Aussa- 
gewert eines Kulturdenkmals durch seine Situation im 
Gefüge gleichartiger Kulturdenkmale aus derselben 
Entstehungszeit gesteigert wird. So liegen die Dinge 
hier. Vor allem der Dokumentationswert des Gebäudes 
für die stadtgeschichtliche Entwicklung Heidelbergs 
um die Jahrhundertwende wird in besonderer Weise 
anschaulich durch den Umstand, daß in dem fraglichen 
Gebiet zahlreiche weitere Bürgerhäuser ähnlichen Zu- 
schnitts erhalten sind." 

Zu 2.): 

Als Kulturdenkmal durfte das Gebäude nur mit Geneh- 
migung der Denkmalschutzbehörde in seinem Erschei- 
nungsbild beeinträchtigt werden (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 
DSchG). In der Veränderung der Fenster von zweiflü- 
geligen Holzfenstern mit T-Teilung (zwei Flügel mit 
Oberlicht) zu einflügeligen Kunststoffenstern mit Ober- 
licht sieht der VGH eine Beeinträchtigung des Erschei- 
nungsbildes im Sinne dieser Vorschrift. Dieser Ab- 
schnitt der Begründung sei ebenfalls wörtlich zitiert: 

„Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob das Er- 
scheinungsbild eines Kulturdenkmals beeinträchtigt 
wird, ist in subjektiver Hinsicht das Empfinden des für 
Belange des Denkmalschutzes aufgeschlossenen 
Durchschnittsbetrachters ... In objektiver Hinsicht er- 
faßt der Genehmigungstatbestand jede nachteilige Ver- 
änderung des Erscheinungsbildes. Dagegen setzt die 
Genehmigungspflicht nicht voraus, daß die Beeinträch- 
tigung von besonderem Gewicht oder deutlich wahr- 
nehmbar ist. Das folgt aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 1 
Nr. 2 DSchG, der eine solche Differenzierung nicht 
kennt, sowie aus einer systematischen Auslegung ähn- 
lich strukturierter Genehmigungsvorschriften des 
Denkmalschutzgesetzes, wonach jegliche Veränderung 
genehmigungspflichtig ist, während bei unerheblicher 
Veränderung ein Genehmigungsanspruch besteht.. 
Die weite Auslegung des Genehmigungstatbestandes 
entspricht auch der Funktion des Genehmigungserfor- 
demisses als präventiven Verbots mit Erlaubnisvorbe- 
halt (Kontrollerlaubnis). Durch dessen vorläufige 
Sperrwirkung soll gewährleistet werden, daß die Frage, 
ob die Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes uner- 
heblich ist, von der sachkundigen Denkmalschutzbe- 

hörde beantwortet wird und nicht der Beurteilung des 
Denkmaleigentümers überlassen bleibt... Das dient 
nicht allein dem Erfordernis eines wirkungsvollen 
Denkmalschutzes, sondern auch dem Interesse des 
Denkmaleigentümers, der so vor dem Risiko bewahrt 
bleibt, aufgrund Fehlbeurteilung der Erheblichkeit ei- 
ner nachteiligen Veränderung des Kulturdenkmals den 
Ordnungswidrigkeitentatbestand der ungenehmigten 
Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes (§ 27 Abs. 1 
Nr. 1 DSchG) zu erfüllen. Soweit die Voraussetzungen 
der formellen Genehmigungspflicht (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 
DSchG) in der früheren Rechtsprechung des erkennen- 
den Gerichtshofes (Urt. v. 20. 1. 1977 - V 273/76) ab- 
weichend beurteilt wurden, hält der Senat, der für das 
Denkmalschutzrecht ausschließlich zuständig ist, daran 
nicht fest". 

Der Senat führt dann aus, daß nach dem dargelegten 
Maßstab der Austausch der Fenster das Erscheinungs- 
bild des Gebäudes zweifelsohne beeinträchtigt. Die äu- 
ßere Gestalt der einflügeligen Kunststoffenster, die zu 
den sichtbaren Teilen des Kulturdenkmals gehören und 
deshalb dessen Erscheinungsbild (mit)prägen, unter- 
scheide sich von derjenigen der ursprünglichen, aus 
zwei Flügeln mit Oberlicht bestehenden Holzfenster in 
einer Weise, die der Durchschnittsbetrachter ohne wei- 
teres als nachteilige Veränderung wahrnehme. 

Zu 3.): 

Der VGH kommt schließlich zum Ergebnis, daß die 
von der Stadt getroffene Anordnung ermessensfehler- 
frei ist. Durch die denkmalschutzrechtliche General- 
klausel (§ 7 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § I Abs. 1 DSchG) sei 
die Stadt als Denkmalschutzbehörde ermächtigt, zum 
Schutz und zur Pflege eines Kulturdenkmals diejenigen 
Maßnahmen zu treffen, die ihr nach pflichtgemäßem 
Ermessen erforderlich erscheinen. Pflichtgemäßer Er- 
messensausübung im Sinne dieser Vorschrift entspre- 
che es, die erforderliche Genehmigung (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 
DSchG) zu versagen, wenn die Beeinträchtigung des 
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Erscheinungsbildes des Kulturdenkmals erheblich ist 
und höherrangiges Recht, insbesondere der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit, keine abweichende Entschei- 
dung gebiete. Eine erhebliche Beeinträchtigung in die- 
sem Sinne setze nach ständiger Rechtsprechung des Se- 
nats voraus, daß der Gesamteindruck von dem Kultur- 
denkmal empfindlich gestört werde. Die damit allge- 
mein gekennzeichneten Anforderungen blieben einer- 
seits unterhalb der Schranke dessen, was üblicherweise 
„häßlich" wirke und deshalb im bauordnungsrechtli- 
chen Sinne „verunstaltend" sei. Andererseits genüge für 
eine erhebliche Beeinträchtigung nicht jede nachteilige 
Beeinflussung des Erscheinungsbildes. Erforderlich sei, 
daß der Gegensatz deutlich wahrnehmbar sei und vom 
Betrachter als belastend empfunden werde (Urt. des Se- 
nats v. 10. 10. 1988, VB1BW 1989, 220/222 m. w. N.). 
Auch bei Vorliegen dieser Voraussetzungen müsse die 
Denkmalschutzbehörde die Genehmigung nicht versa- 
gen. Vielmehr folge aus der Begrenzung der Erhal- 
tungspflicht des Denkmaleigentümers auf das Zumut- 
bare (§ 6 S. 1 DSchG) die Pflicht der Denkmalschutzbe- 
hörde, die öffentlichen Denkmalschutzinteressen und 
die schutzwürdigen Interessen des Eigentümers in ei- 
nen gerechten Ausgleich und ein ausgewogenes Ver- 
hältnis zu bringen, wie es der Grundrechtsschutz des 
Eigentums verlangt (Urt. d. Senats vom 10. 10. 1988, 
a.a.O.). Diesen Anforderungen würden die angefochte- 
nen Bescheide gerecht. 

Hierzu führt der Senat im weiteren u. a. folgendes aus; 

„Durch den Einbau der Kunststoffenster, deren Form 
und Material dem - überwiegend noch vorhandenen - 
Originalbestand widersprechen, wird für den maßgebli- 
chen Durchschnittsbetrachter das Erscheinungsbild des 
Gebäudes der Kläger erheblich beeinträchtigt. Der sy- 
stemwidrige Wechsel des Formtyps der Fenster in den 
oberen Vollgeschossen stört die ausgewogene Gliede- 
rung der Fassade ganz empfindlich. Das unvermittelte 
Nebeneinander wohlgegliederter Holzfenster und senk- 
recht ungeteilter Kunststoffenster führt zu einem nega- 
tiv auffallenden Gegensatz. Die schlichte, standardi- 
sierte Gestaltung der einflügeligen Kunststoffenster 
wirkt sowohl gegenüber den in T-Form aufgeteilten 
Originalfenstem als auch in bezug auf die feine Struk- 
tur der Gesamtfassade als plumper Fremdkörper. Da- 
gegen fügt sich die Form der aus zwei Flügeln und ei- 
nem Oberlicht bestehenden Originalfenster dem vielfäl- 
tig durchformten Erscheinungsbild des Gebäudes har- 
monisch ein. Während die ursprünglichen Holzrahmen 
handwerklich differenziert gestaltet und mit profilier- 
tem Kämpfer versehen sind, macht der profillose 
Kunststoffrahmen den Eindruck steriler Konfektions- 
ware." 

Mit Rücksicht auf das beachtliche öffentliche Interesse 
an der Integrität des Erscheinungsbildes des Gebäudes 
der Kläger sei die Anordnung der Beklagten, die Beein- 
trächtigung durch den Einbau von Kunststoffenstem 
rückgängig zu machen und das ursprüngliche Erschei- 
nungsbild durch Holzfenster der Originalform wieder- 
herzustellen sowie bei künftigen Erneuerungsmaßnah- 
men zu erhalten, nicht zu beanstanden. 

Der mit der Anordnung angestrebte Zweck stehe nicht 
außer Verhältnis zu den Nachteilen, die den Klägern 
durch diese Maßnahmen entstehen. Die nachträgliche 
Anbringung sog. Schwindelsprossen an den Kunststoff- 
fenstem sei entgegen der Ansicht der Kläger kein geeig- 

netes Mittel, die erhebliche Beeinträchtigung des Er- 
scheinungsbildes zu beseitigen. Dem denkmalpflegeri- 
schen Interesse widerspreche es grundsätzlich, durch 
künstliche Attrappen die Originalität eines Kulturdenk- 
mals scheinbar zu wahren. Überdies könnten Kunst- 
stoffenster mit „Schwindelsprossen" die handwerkliche 
Qualität der Originalfenster des Gebäudes nicht einmal 
dem äußeren Eindruck nach erreichen. 

Der VGH bejaht, daß es unzumutbar sei, die Original- 
fenster zu belassen, soweit der Zustand des Materials 
dies zuläßt. Soweit dies nicht der Fall ist, seien Fenster 
einzubauen, die dem Originalbestand in Form und Ma- 
terial entsprechen. Die damit verbundenen Kosten 
stünden nach Grund und Höhe in angemessenem Ver- 
hältnis zu dem Gebrauchswert, insbesondere dem wirt- 
schaftlichen Ertrag des Gebäudes. Der VHG führt so- 
dann aus, daß im übrigen nichts anderes dann gelten 
würde, wenn die durch den Einbau der Kunststoffen- 
ster nutzlos aufgewendeten 20000,- DM ungeachtet 
dessen, daß die Kläger mangels Genehmigung auf eige- 
nes Risiko gehandelt hätten, einzubeziehen sein sollten. 

Zum Schluß geht der Senat auf das Argument der Klä- 
ger ein, die Denkmaleigenschaft des Gebäudes sei ihm 
unbekannt gewesen und insbesondere von der zuständi- 
gen Behörde nicht mitgeteilt worden. 

Der Senat hierzu: „Die Eigenschaft einer Sache als 
Kulturdenkmal ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz 
(§ 2 Abs. 1 DSchG). Die daraus resultierende Erhal- 
tungspflicht des Eigentümers (§ 6 Abs. 1 DSchG) setzt 
folglich nicht voraus, daß das Kulturdenkmal in einer 
Denkmalliste eingetragen oder der Eigentümer über die 
Denkmaleigenschaft unterrichtet ist." 

Die Denkmalliste sei zur (deklaratorischen) Verdeutli- 
chung der gesetzlichen Regelung durchaus zweckmä- 
ßig. Indessen habe die Tatsache, daß ein Kulturdenk- 
mal nicht in eine Denkmalliste aufgenommen sei und 
der Eigentümer demgemäß nicht benachrichtigt wurde, 
nicht die Wirkung eines Negativattestes, welches allen- 
falls geeignet wäre, Vertrauensschutz zu begründen. 
Das folge schon daraus, daß die Aufstellung von Denk- 
mallisten nach dem gegenwärtigen Stand in zahlreichen 
Gemeinden noch nicht abgeschlossen sei. Unabhängig 
davon habe die Stadt die fehlende Unterrichtung oder 
Kenntnis der Kläger bei ihrer Entscheidung aus einem 
weiteren Grund nicht zu berücksichtigen brauchen. 

Daß das fragliche Gebäude die Eigenschaft eines Kul- 
turdenkmals haben könne, dränge sich nicht nur dem 
für die Belange des Denkmalschutzes aufgeschlossenen 
Durchschnittsbetrachter, sondern auch einem an Denk- 
malpflege nicht interessierten Laien ohne weiteres auf, 
so daß es zumutbar gewesen wäre, bei der zuständigen 
Denkmalschutzbehörde eine entsprechende Auskunft 
einzuholen. Da dem die Kläger nicht nachgekommen 
seien, könnten sie auch Vertrauensschutz aus fehlender 
Kenntnis nicht geltend machen. 

Dipl.-Ing. Peter Schubart 
LDA ■ Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Durmersheimer Straße 55 
7500 Karlsruhe 21 
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